
Mittelalter 405

Wunsch sch_1ießen, C dafß dem iınzwiıschen 1m achten Lebensjahrzehnt stehenden
Autor vergönnt SC1iMN mOge, 1n gleicher Form auch die als Band gyeplanten Nach-
trage ZUr Ausgabe der Kaiserbildnisse un: die als Band vorgesehenen Spezıial-
arbeiten ber einzelne Herrschaftszeichen vorzulegen.

Kurt-Ulrich JäschkeMarburg

Troels Dahlerup: Det Danske Sysselprovsti Middelalderen.
Kobenhavn ads orlag) 1968 411 S) Karte, kart. (Deutsche Zu-
sammenfassung).
Nach einer Reihe VO!]  3 Vorarbeiten hat Dahlerup miıt dem vorliegenden Werk,

seiner theologischen Dıissertation, gründlıcher und vollständiger Aufarbeıitung
der Quellen die Geschichte eıner Institution yeschrieben, die 1mM allgemeinen Kirchen-
recht der Bezeichnung „Archidiakonat“ bekannt ISt.

In den norddeutschen Diözesen Bremen und Verden hatte sich jedoch kein rchi-
diakonatssystem entwickelt, vielmehr wurden 1er einzelne Kanoniker m1t der Be-
LIreUUNg eınes bestimmten Diözesanteilgebiets beauftragt, einer obedientia. S1ie CI-

hielten damıt eine Stellung, die dem nde des Jahrhunderts aufkommenden
Offizialssystem entsprach. Im Zuge der gemeinkontinentalen Entwicklung begann
dieses Amt benefiziale Züge anzunehmen, während 1n anderen Gebieten sıch das
Archidiakonatssystem verfestigte. Träger einer Lokaljurisdiktion der beschriebenen
Zwischenstute ührten me1ist den Titel „Pröpst®; W areil Mitglieder des Domkapıtels,
doch befinden sich vielfach gerade die Prälaten des Kapitels (Dompropst, 1)Dom-
dekan, Kantor, Archidiakon) 1m Besıtz fester Verwaltungsbezirke, 1n denen S1ie
stellenweise eın eigenes, V O] Bischof unabhängiges Offizialsystem autbauten.

DDas Vorbild Bremens, dem Skandinavien bıs 1104 verpflichtet Wal, ebenso die
noch unteudalen Kirchenverhältnisse 1m Norden empfahlen die UÜbernahme des
Propsteisystems 1n Dänemark (einschließlich Rügens), Norwegen und Schweden.

Dahlerup untersucht 1im ersten el das Aufkommen und die Entwicklung des
Propstamtes ın Skandinavıen VO der Mıtte des bıs Z Anfang des Jahr-
hunderts un vergleicht damıt die Verhältnisse 1ın anderen europäischen Diıözesen.
Im 7weıiten 'eil oibt ine SCHNAUC Übersicht ber die Propsteien un ihre Macht-
stellung 1ın den einzelnen Bıstümern. Im dritten, mehr systematischen eıil WIr —
nächst die Verfestigung Ww1e steigende Ablösung des dänischen Propstamtes 1mM Spät-
mittelalter geschildert Er bietet annn einen Vergleich ZU Amtsspiegel des rchi-
diakons, danach die Einzelaufgaben un Rechte der Lokalpröpste ufzuführen
Dieser Autfbau tührt naturgemäfß Wiederholungen, doch sind S1e der Einarbeitung
des Lesers 1n den spröden und vielgestaltigen Stoff 1Ur förderlich.

Schon el der Einteilung Dänemarks 1n feste Bistümer durch Köniıg Svend
Estridsen 1060 hatte INan sıch nıcht sklavisch die weltliche Einteilung Jüt-
lands in Syssel gehalten, doch tolgte 11a  w SOWEIt möglich der Untereinteilung in
Herreds (Harden Mıtte Jahrhunderts, der großen Organısationsperiode 1n
der skandinavischen Kirche, tauchen örtliche Jurisdiktionsträger der Bezeich-
NUuNs „ PrOpst: auf, denen ın Jütland meılist eın Syssel unterstand. Im Erzstift Lund
wurde diese Entwicklung schon durch Erzbischof Absalon bgebrochen ZUgUNStiEN
einer Einteilung in Landdekanate, die auf den Herreds autbaute. AÄhnliche eıgene
Wege Zing das Bıstum Aarhus, das 11UT Herredspröpste kannte, die se1it eLW2 1300
einem bischöflichen Oftizıal unterstanden un: mit ein1gen Ausnahmen keine benefi-
7ziale Stellung erlangten, deren Amt vielmehr den officium-Charakter bewahrte.

Wie dem Archidiakon oblag dem „Sysselpropst“ die jährliche Vısıtation der Nıe-
derkirchen se1ines Sprengels 7zwecks Autsicht ber die Verwaltung V O Inventar un!
Gebäuden, wofür ihm 1mM Lauf des 15 Jahrhunderts die Kirchpfleger verantwortlich
wurden, me1lst hne die Pflicht ZuUur Rechenschaftslage VOTr dem Bischoft. Der Propst
bte dabei auch die Sendiurisdiktion Aus in den Fällen, die dem Bischof nıcht VOLI-
behalten 3g Umgekehrt W1e e1m Amt des Archidiakons scheint sich Iso die
Iurisdiktionsaufgabe des skandinavischen Propstes Aaus den Verwaltungsbefugnissen
entwickelt haben Dahlerup geht darauf nıcht e1n, un die Quellenlage der Früh-
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stufe dürfte 1er aum siıchere Schlüsse erlauben. Fuür beide Aufgaben standen dem
Propst Entgelte in Form der drocuratıiones Im Gegensatz Z Archidiakon hatte
der Lokalpropst ber kaum Befugnisse ber die Geistlichen se1nes Bezirks un auch
N1e Konsensrechte bei Änderung der Rechtslage eıner Kirche der eines Benefiziums.
Diese bte das Domkapitel AUS,

Überhaupt WAar die Machtstellung der Sysselpröpste sehr abhängig VO  3 der Posi-
t10n der entsprechenden Domkapıtel gegenüber dem Bischof Die stärkste Stellung
hatten S1e 1n Ribe, der Bischof praktisch SlanNz VO:  a der Verwaltung der Nieder-
kirchen ausgeschlossen WAar un die Pröpste echte Herrschaftsrechte ausübten. Ahn-
liches gilt für Schleswig, Oskılde un Odense, jedoch gelang 1n den beiden
letzteren den Bischöten 88] der Zzweıten Hilfte des bzw. Anfang des Jahr-
hunderts, alle bzw. die meısten Lokalpropsteien nıederzulegen. Nur 1m Stift Schles-
Wi1ig ann VO einem ungebrochenen Verhältnis zwiıschen Bischof und Pröpsten A
sprochen werden. Wo die Domkapitel einer Ordensregel folgten, stellten Ss1e die
Lokalpröpste ıcht elbst, sondern entweder (Vıborg, Odense) der Sikularklerus
oder 1n Borglum das Nachbarkapitel Ribe, das selbst zwıschen regulierter un säaku-
larer Organısatıon schwankte. Auch kommen MmMIt Ausnahme des Kopenhagener
Kapitels keine Klöster als Träger bischöflicher Vollmachten VOILS, w1e 1n Deutsch-
and allgemein übliıch WAar.

Dıie politische Einstellung der Pröpste War se1it Begınn ihres Auftretens meıist
königsfreundlich, enn ihre benefiziale Stellung, sSOWeIlt S1e erreicht wurde, törderte
die Ämterhäufung un damit die Möglichkeit, in 1enste des Königs einzutreten.
Andererseits unterstutzten SCINMN die Könige die Pröpste, dıie Macht der Bischöfe
einzuschränken. Auf Rügen un Langeland die Propsteien Zzeıtweıse Sekun-
dogeniıturen des rügıschen Fürsten- bzw. schleswigschen Herzogshauses. In die me1-
sten Rechte der Pröpste Lrat ach der Reformation die Krone e1n.

Die Krise des Propstamtes War rechtlicher Natur: Die Promulgation des
Liber SECXTIUS 1298, dessen Konstitution Romana ecclesia (von das Oftizials-
sSystem bekannt machte, das auch 1n die dänischen Bistumsverwaltungen Eıngangfand Die Zzut etablierten Propsteien erreichten jetzt eine benefizierte Stellung, wäh-
rend andere nıedergelegt wurden. Die Agrarkrise des spaten Jahrhunderts trat
besonders die Einnahmen der Pröpste, dafß die weniger Zut fundierten in die
Stellung eines bischöflichen Oftizials übergingen. Andere muften ihre Gerichts-
rechte niederlegen, weıl s1e den besser geschulten Oftizialen nıcht gewachsen
Wg.s„der Propstei bis 1Ns ahrhundert 1e€ War die Autsicht ber die Kirchen-

eit der veralteten Arbeit VO  w} Helweg (De Danske Domkapitler, 1St
Nnur VO  3 Arhnung eine heutigen Ansprüchen genügende Geschichte e1ines e1InN-
zelnen dänis:  en Domkapitels (Roskilde Domkapitels Hıstorie E erstellt WOTr-
den Um bedeutender wirkt daher die Arbeit Dahlerups. Mıt großer Behutsam-
keit wiıird 1er eine gewissenhafte Auswertung der oft bruchstückhaften, uneinheit-
lichen un Quellen geboten, die nıe mehr behauptet, als die Quellennahelegen, Iso unangebrachte Generalisierungen vermeiıdet. Die Namengebung„Generaloftizial“ (häufig aAb 513 1sSt ungewöhnlich un hätte eshalb erklärt WCI-
den mussen. Be1 der Zitierung des Diplomatarıum Suecanum hätte INa  3 sich DErndie Bandangabe gewünscht. Dıie Verwendung des Propstnamens 1n en beiden
Augustiner-Chorherrenregeln 1St doch umgekehrt verstehen, als geschildert.Die Regel Chrodegangs (C. 10) dürfte mehr zZur Aufnahme dieses Namens beige-
tragen haben als die Aachener Regel, die 117 und 118 HUr beiläufig den Propsterwähnt (MG Conc. LE 398

Diese kleinen Bemerkungen tun dem wissenschaftlichen Wert der besprochenenArbeit keinen Abbruch Es bleibt 1Ur WUuns  A C dafß VO Dahlerups Werk
Aaus endlich in der skandinavischen Geschichtsforschung die Initialzündung ergeht,Darstellungen einzelner Bistümer un Domkapitel LCUu 1n Angrıiftf nehmen.

Hıilter Seegrün


